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C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Es entstehen keine unmittelbaren Kosten. In welcher Höhe Kosten durch die 
Umsetzung entstehen, kann noch nicht beziffert werden. 

 
 



Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/6448  
 26.11.2010 
 

Gesetzentwurf 
zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern 

 

§ 1 

Die Verfassung des Freistaates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Dezember 1998 (GVBl S. 991, BayRS 100-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. November 2003 (GVBl S. 817), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Art. 141 Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „und Luft“ durch die Worte  
„, Luft und Klima“ ersetzt. 

2. Dem Art. 152 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Zur regionalen Wertschöpfung haben Staat, Gemeinden und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts die Aufgabe auf eine regionale, dezen-
trale und erneuerbare Energieversorgung des Landes umzustellen.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am ………………………………...……..........… in Kraft. 

 

 

 
Begründung: 

§ 1: 

Zu Nr. 1: 

Die erläuternde Aufzählung der zu schützenden Lebensgrundlagen in Art. 141 Abs. 1 
Satz 4 BV ist nicht abschließend. Vielmehr fällt auch (trotz Nichtnennung) das Klima 
darunter. Durch die Nennung des Klimas wird die besondere Rolle des Klimaschutzes 
explizit hervorgehoben. 

Zu Nr. 2: 

Die Verankerung der erneuerbaren Energien im Abschnitt über die Wirtschaftsord-
nung würdigt nicht nur die ökologische, sondern auch die zentrale ökonomische Rele-
vanz der Energieversorgung im Allgemeinen wie der erneuerbaren Energien im Be-
sonderen. Die regionale Wertschöpfung durch Steuereinnahmen, Sicherung der Be-
schäftigung und Verringerung der Abhängigkeit von Energieimporten unterstreicht 
dies in besonderem Maße. Durch den Umstellungsauftrag wird die öffentliche Hand 
verpflichtet, im Rahmen des wissenschaftlich-technisch Möglichen und volkswirt-
schaftlich Vertretbaren alles zu tun, um eine möglichst weitgehende und sichere Ver-
sorgung des Landes aus erneuerbaren Energien zu gewährleisten. 

 

§ 2: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.  

 

 


